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Seminarinhalte 

Dieses Seminar bietet einen systematischen Überblick über die Aufgaben der Ver-
sorgungsträger im Rahmen des neuen Versorgungsausgleichs in der betrieblichen 
Altersversorgung. Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter von Ver-
sorgungsträgern, die für die Erstellung einer Teilungsordnung oder die Bearbeitung 
von Scheidungsfällen zuständig sind. 

• Das bisherige und das neue Recht im Überblick 

• Welche unternehmerischen Entscheidungen müssen getroffen werden? 

• Externe oder interne Teilung — was ist besser? 

• Wie sieht eine einfache Teilungsordnung aus und welchen Zweck erfüllt sie? 

• Typische Fehler bei der Ermittlung von Ehezeitanteil und Ausgleichswert 

• Ablauf eines Versorgungsausgleichs in der Praxis 

• Wie lässt sich der Verwaltungsaufwand reduzieren? 

• Praktische Erfahrungen mit den Familiengerichten 

• Die aktuelle Rechtsprechung und die richtige Reaktion darauf 

• Steuerliche Folgen des Versorgungsausgleichs 

• Zahlreiche Beispiele aus der Praxis 

Vorkenntnisse: Nicht erforderlich 

Dauer: 1 Tag / 09.30 Uhr – 17.00 Uhr 

Termine: 16.04.2012 
06.11.2012 

 

Kosten: 650,- Euro zzgl. MwSt., 
 

Anmeldung: Siehe Seite 23 



Veranstalter 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung zu allen Seminaren kann völlig formlos erfolgen, z. B. per E-Mail:  

 

Veranstaltungsort, Übernachtung 

Alle Veranstaltungen finden in unseren Seminarräumen in Grasbrunn bei München 
statt. Gerne erhalten Sie von uns Vorschläge für Ihre Übernachtung im Hotel ge-
genüber oder in nahegelegenen Hotels. 

Maximale Teilnehmeranzahl 

Für einen optimalen Lernerfolg haben wir bei allen Veranstaltungen die Teilneh-
merzahl auf maximal 13 Personen begrenzt. 

Kosten 

In den angegebenen Kosten sind Seminarunterlagen, Getränke sowie Mittagsessen 
enthalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. 

Anmeldebedingungen 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung, die vor Seminarbe-
ginn zu begleichen ist. Eine Abmeldung ist bis 10 Tage vor Seminarbeginn kosten-
frei möglich. Bei späterer Abmeldung berechnen wir Ihnen die volle Seminarge-
bühr. Wir behalten uns die Absage eines Seminars bis 10 Tage vor Seminarbeginn 
vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter 
www.febs-consulting.de einsehen können. 

Für die Ausbildung zum Fachberater für betriebliche Altersversorgung erhalten Sie 
einen gesonderten Lehrgangsvertrag. 

febs Consulting GmbH 
Am Hochacker 3 
85630 Grasbrunn 

Sitz: Grasbrunn (AG München – HRB 156946) 
Geschäftsführer: Andreas Buttler, Manfred Baier 
www.febs-consulting.de 

Sandra Sußbauer Telefon: (089) 890 42 86-12 
Fax: (089) 890 42 86-50 
sandra.sussbauer@febs-consulting.de  
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